
Sebastian Scheerer 
Neue soziale Bewegungen und 
Strafrecht 

Zur Umschreibung der heterogenen Protestbewegungen, gegenkulturellen Strö­
mungen, Bürgerinitiativen und Selbsthil1eprojekte, die sich mit und seit der Studen­
tenbewegung in den entwickelten kapitalistischen Lindern herausbildeten, hat sich 
das WOrt von den ~neuen sozialen Bewegungen« etablien. Zu ihnen zählen Altema­
tivbetriebe wie Anti-Kernkraft-Initiativen, Instandbesetzer und Ökologen, die 
Frauen- und die neue Friedensbewegung, abweichende Lebensstilszenen und sexu­
elle Minderheiten ebenso wie regionalistische Bewegungen. Bei aller Unterschied­
lichkeit nach Zielen, Organisations- und Akrionsformen markieren sie doch ge­
meinsam "das flüssige Element im Gegensarz zu den formalisierten politischen 
Strukturen, spomane Organisationsbildungen in einer bürokratisierten Welt. (Roch 
1982 , 79). Will man sich der Geschichte der neuen sozi:.len Bewegungen in 
periodisierender Absicht nähern, so bietet slch an, eine »Phasen-" oder ~5tufen- « 

Einteilung anhand der sich verändernden Haltung zu Recht und Staat zu probieren . 
Das Resultat wäre dann vielleicht eine Dreigliederung dieser Art : 
Tn der ersten Phase (späte sechziger Jahre) war ihr Selbsrverständnis libenär, 
antünstitucionell, akephal und antietatistlsch. In der zweiten (frühe siebziger Jahre) 
war zwar die Schubkraft der Revolte verlorengegangen, doch man sammelte sich in 
breiter Front auf der Grundwelle eines viel umfassenderen Dissenses zu herrschen­
den Wenen und Normen - und entwickelte einen Anerkennungs-Anspruch den 
]nsQtutionen gegenüber. $0 wie Tarnar Pitch ('98 J) es in bezug auf die italienische 
Frauenbewegung beschreibt, war es nicht nur dort: In den Aktion~n und Forderun­
gen rückten »Rechtsgleichheit« und »volle Bürgerrechte. gegenüber der anti­
institutioneUen Betonung von prinzipieller Differenz in den Vordergrund; das 
Repräsenrationsprinzip erlangte immer mehr Anerkennung, was wiederum die 
Mitarbeit in Institutionen und deren Legitimation erleichtene. Wtl.S aber 3m wich­
tigsten war: Das Strafrecht, einst Inkarnation nichr nur falscher Inhalte, sondern 
auch eines falschen Prinzips, erlangte im Verlauf der siebziger Jahre wieder Aner­
kennung als eines der bedeutendsten symbolischen Mitte! zur Etablierung allgemei­
ner Prinzipien. Die [dee einer durch positive Rechtsänderungen zu erreichenden 
-Gerechtigkeit « auf der Basis des Schuld prinzips gewann neue Anhänger. Isc dem 
Strafrecht aber erst einmal die Rolle eines universellen symbolischen Organisators 
der Hierarchie von Werten und Gütern zugewiesen, dann ist schon die dritte Phase 
der Blickverengung auf die Partizipation in den bestehenden InstitUtionen (späte 
siebziger, frühe achuiger Jahre) erreicht. Die s02ialen Bewegungen woUen dem 
Staat nichts mehr tun, wenn er nur verspricht, mehr für sie zu (un. 
In den Augen der neuen sozialen Bewegungen gewinnt das Strafrecbt damit die 
verlorene quasi-metaphysische Wurde zurück. Es wird zum Mittel der symboli­
schen FesLSchreibung der neuen Wenordnung. Ob das Gesetz im technischen Sinn 
~effektiv. oder gar .kontraprodukov« ist, erscheint den neuen Kriminalisiereen 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1985-3-245 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:43:19. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1985-3-245


nicht mehr so wichtig: Hauptsache, es ist ihr Gesetz. Weniger die Konfliktregelung 

als die Statusdarstellung ist Aufgabe der neuen Strafgesetzgebung. Die Folge: eine 

Kriminalisierungswelle in den Bereichen der Moral- und Kommunikationsdelikte, 

don: also. wo Kritiker noch vor einem Jahrzehnt die Zweckmäßigkeit und Zulässig­

keit st:Iatlich-strafrechdicher Regelung überhaupt in Frage gestellt hatten . 

War die dominierende Tendenz bis in die siebziger Jahre die negative Kritik 3m 

Strafrecht als eines staatlichen Machtinstruments überhaupt und suchte man folglich 

nach Alternativen zum Strafrecht (vgl. Steinen 1985), so führte der etatistlsche 
Umschlag der wichtigsten der neuen Bewegungen zum nachhaltigen Einklagen 

alternativer Inhalte Im Strafrecht. Zu einem Zeitpunkt, an dem die sozialen Bewe­

gungen aus dem sozialen und politischen Alltag nichl mehr wegzudenken sind und 

mehr Menschen aktivieren und stärkeren Einfluß auf die Inhalte der politischen 

Konflikte nehmen als die alten Parteien (v gl. Roth 1982. a. a. 0.). mausern sich die 

ehemals schärfsten Kritiker der strafrechtlichen Repressionsinslrumente zum ein­

flußreichen Strafgesetzgeber im materiellen Sinne. Gewiß: Im politischen Streit um 
die Aussraarung einer neuen Moral mit den Insignien repressiver Allgemeinverbind­

licbkeit werden die neuen sozialen Bewegungen nicht immer obsiegen. Doch schon 

der Versuch. das staatliche Gewaltmonopol für die Zwecke der repressiven Univer­

salisierung einer neuen Moral zu nutzen, birgt eine Reihe von \'V'idersprüchen. 

D,e Rede von den Umweltsunden und den UmwelLSun­
dern wird von noemandem mehr me[apboflsch verst;\fl­
den. Aber ist die Moral neu? ... Nein, neu ist diese 
Moral nicht. die aus der verändenen Wahrnehmung der 
Umwelt folgt. Es ist eine des Verzichts, der Disziplin, 
der Ordnung. des GC.5e/zes vor allem ~ndcrcn. 

Kathanna RULschky 

Beispiel I: Umweltschutz oder Öko-Auroritarismus? 

Die Polizei hat die Zeichen der Zeit erkannt und setzt hinsichtlich wellerer 

Expansionspläne inzwischen weniger auf den" Terrorismus« als auf den .. Umwelt­

schutz«. In deutschen Großstädten bildete erst die Schucz-, dann auch die Kriminal­

polizei während der siebziger Jahre kleine, aber stetig wachsende Umweltschulz­

Gruppen. Die Zahl der Verfahren, aber auch die Höhe der verhängten Strafen und 

die »Mithilfe der Bevölkerung« stieg rapide aD. ~ Umweltschutz ist also eine neue 

und wirksame An polizeilicher Selbstdarstellung«, resümierte ein Polizeihauptmei­

ster aus Frankfurt im lokalen Hausblatt (Loos [,978, 17). Da wollte die Kriminalpo­

lizei nicht abseits stehen und gründete - 1985 - eine zehnköpfige .Umwelt-Kripo« 

aus »ökologisch geschulten« Beamren. Durch die Verabschiedung des 18. Straf­

rechtsänderungsgesetzes von '980 hatte man sich ennurigt gefühlt. in diesen Bereich 

zu investieren, kommende Gesetzesverschärfungen erhöhen die Attraktivität der 
Arbeit . 

Die Staatsanwaltschaft, im Konkurrenzkampf der Instanzen um Macht- und Ein­

flußvermehrung zweifellos einer der Gewinner des letzten Jahrzehnts. kennt auch 

die für diesen Fall geeigneten Verbündeten. An die Adresse der "lieben Freunde" bei 
den Grünen schickte am 16. I. 1984 ein nessischer Staatsanwalt auf dem Briefpapier 

des Bundesverbandes Umwelt und Narurschurz (BUND) ein 24seitigcs Papier. Bei 

dem »mit solidarischen Grüßcn~ beendeten Schreiben des Staatsanwalts handelte es 
sich um eine Art Koalicionsangebol für einen Pakt zwischen Scaatsanwa.ltschaft und 

Grünen, ausgearbeitet von eiDer .justizimernen Arbeitsgruppe«, u.a. zum Themen-
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bereich "Bekämpfung der modernen Winschalrskriminalität (einschließlich Um­
weltkriminalirat) und ihre Lösu ngsmoglichkei ten." Bei ihren Erörteru ngen über die 
»Lösungsrnöglichkctten., die - wie sollte es anders sein - vor allem in einer 
AusdifferenzIerung der Organisation und vielen. vielen neuen Planstellen gesehen 
wurden, haue sich die Arbeitsgruppe ~insb. von dem Grundgedanken leiten lassen, 
daß eine ,ökologische Wende< nicht nur auf dem Papier, sondern nur in der 

praktischen Politik durch Beseitigung des allenthalben anzutreffenden VoHzugsdefi­
zits insbesondere im Bereich der Justiz- und Umwe1tschurzverw~ltung erfolgen 

muß. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der Umwelt-Strlfverfolgung l.U 

und damit der Staatsanwaltschaft als ,Herrin des Verfahrens,. - angefeuert von 

einem breiten Presse- und einem wohlwollenden Basis-Echo konnten sich die 
Grünen im Landtag diesen fortschrimfreundlichcn Kriminalisierungsagenten auch 
nichr verschließen (vgl. Frankfurter Rundschau v. 25. I. 1985; Brodersen/Kohl 1984, 

5)· 
In der Tat scheint dem Umweltschutz ein neues Band der Konsensstiftung gefun­
den, das von rechts bis links reicht und den Unterschied zwischen den Parteien 

(endlich wieder?) verwischt. Da gibt es nicht nur den (linken) »BUND", der für 
neue Kriminalisicrungen eintritt, sondern auch einen (rechten) "SCHUTZBUND«, 
der im ~Deutschen Anzeiger", einer "Freiheitlichen Wochenzeitung« am 
16. II.19S4 ~vordringlichu verstärkten Umweltschutz zum .Schulz des deutschen 

Waldes. notfalls auch ohne" Warten auf Entscheidungen der schwerfälligen EG­
Bürokratie« verlangte. Das klang noch harmlos etwa im Vergleich zum Vokabular, 
das die Berliner Alcemative liste wenig später ausgrub. als sie zu Jahresbeginn 1985 

immerhin schon von der "Vergifrung der Böden und Pflanzen. als ,.den abscheu­
lichSten Verbrechen« sprach und hiergegen natürlich "den notwendigen Nieder­
schlag in der Gesetzgebung« sowie in der ,.Ausstattung und Ausbildung der 
Verfolgungsorgane. forderte ([985, 2.79 f.). Gibt es einen Grund für die Alternative 

liste, die »alles Lebende, Menschen, Tiere und Pflanzen« davor schützen will, 

»krank gemacht und häufig dem Siechtum ausgesetzt. zu werden (a. a. 0.), der 
Forderung des (rechren) SCHUTZBUNDES (vom 30. 1 I. 1984) nicht zuzustim­
men, die da lautete: Schutz auch »des ungeborenen Lebens. Kampf dem Abtrei­
bungsmißbrauch, großzügige Hilfe für Frauen und Familien.? 

Und warum nicht auch Schutz vor Kriminalität schlechthin oder - wieder in den 
Worten des SCHUTZBUNDES - »härteres Durchgreifen gegen Kriminelle, die 
Eigentum, Leib und Leben der Bürger bedrohen. Lebenslängliche Haft für Rausch­

giftbosse. ? 

Beispiel 2: Auf dem Weg 7.U einer gron-alternativen Zensurbehörde? 

Die neuen sozialen Bewegungen erweisen sich mehr und mehr als ein Hort jener Art 
von Reformern, die in der sozialwissenschafdichen Literatur als Veranstalter "mora­
lischer Kreuzzüge~ (vgL Treiber 1984) oder als »Unternehmer in Sachen Moral. 
(vgl. Becker 1973) bekannt und von der Relevanz ihres Zieles so fasziniert sind, daß 
ihnen die Mittel l.U dessen Erreichung nahezu gleichgültig erscheinen. So kann es 
zum Beispiel passieren, daß Teile der gesellschaftlichen Gruppierungen, die mläß­
lieh der Sympathisancen-Jagd vor gerade einem J ahnehnt noch heftig gegen die 
»2ensurparagraphen. inl Strafgesetzbuch opponiert h.Hten. dieselben Vorschriften 
aus laurer(em) moralischen Eifer heute gutheißen. Der »gute Zweck" - die Bekämp­
fung von Horror-Videos - scheint viele Mif(el zu heiligen. 

Die Grune Parrei versteht sich als Repräsentanz der neuen Bewegungen. Deshalb 
läuft auch sie Gefahr. daß es ihr wie den neuen Moralunternehmern weniger um die 
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Eignung des strafgesetzlichen Mittels als um die symbolische Repräsentation der 

~richtigen Moral« geht. Für eine Partei. die sich in Sachen Moral von niemanden 

übenreffen lassen will, stellen symbolische Gesetzgebungsakte eine Dauerversu­

chung d;tr. 

Nur um Haaresbreite sind die Grünen daran vorbeigekommen. ihre moralisch 

untadeligen Anliegen in einen Fall strafrechtlicher Regulierung gesdlschafdicher 

Kommunikation umzumünzen. Um gegen faschistische Gruppen vorgehen zu 

können, die den nationalsozialistischen Judenmord leugnen und öffentlich die 

Existenz von Gaskammern in deutschen Konzenuationslagem in Abrede stellen -

ein .. Kampfbund deutscher Soldaten- hatte die Unverfrorenheit, "für jede einwand­
frei nachgewiesene ,Vergasung, in einer ,Gas-Kammer,. [0000,- DM auszuloben-, 

hatte noch die sozialliberale Koalition eine Vorschrift geplant. mit der die Lüge von 

der .Auschwi[z-Lüge. umer Strafe gestc!.h werden sollte. Die neue Bundesregie­

rung hiele dem Entwurf ihrer Vorgängerin zunächst die Treue (BT -Os [oh 186), 

verzichtete dann aber nach Kritik seitens der CSU und des Bundesrates in einem 

ersten Wende-Schritt auf die Kriminalisierung der mündlichen Leugnung oder 

Verharmlosung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen. Zumindest am Stamm­

tISch soltte die Meinungsfreiheit voll erhalten bleiben (BT-Ds lo/u86, Anlagen 2 

und .\). Aus derselben Richtung kam die Behauptung, es sei unbillig, die Leugnung 

der 'Von den Deutschen begangenen Verbrechen zu bestrafen, die Leugnung der an 
den Deutschen begangenen Verbrechen - man war hier schnell mit dem Analogbe­

griff der" Venreibungslüge" bei der Hand - hingegen straffrei zu lassen. Da die 
immer schon unklare Vorstellung dariiber, welches Rechtsguc nun eigentlich ge­

schützt werden solhe. hinter der Nebelwand parteipolicischen Taktierens endgiiltig 
zu verschwinden drohte. wußte bald niemand mehr so recht, wo der richtige Platz 

für die neue Vorschrift sei. Zuerst hatte die Änderung in § ! 40 StGB (Belohnung 
und Billigung von Straftaten), dann in einem neuzuschaffenden § Ipa (hinter 

Verherrlichung von Gewalt, Aufstachelung zum Rassenhaß) erfolgen sollen. \Vah­

reod der Justizminister zu Jahresbeginn 1985 für weitere Verwirrung sorgte, indem 

er sich mit großem Nachdruck für die Verabschiedung des 2 [. Strafrechtsänderungs­

gesetzes einsetzte (ohne daß herauszufinden war, in welcher Fassung), wuchs der 

Koalitionsspitze die Konfusion über den Kopf. Noch im März !985 handelte man 

die Rücknahme des Gesetzenewurfs aus und beschloß einen Neuanfang, Der 

Justizminister sollte prüfen, ob man die (immer noch unklaren) Intentionen nicht 

auch in den Beleidigungsdelikten der §§ ISS H. StGB realisieren könne. Don fand 
man dann schließlich eine Nische in der Bestimmung über den Strafancrag (§ 194). 

Die Beleidigung, grundsätzlich nur auf Antrag hin verfolgt, wird - so vom Bundes­

tag am ~5. 4. [985 mit Mehrheit beschlossen - künftighin von Amts wegen verfolgt. 

~wenn der Verletzte als Angehöriger einer Gruppe unter der nationalsozialistischen 

oder einer anderen Gewalc- und Willkürherrschaft vedolgt wurde, diese Gruppe 

Teil der Bevölkerung ist und die Beleidigung mit dieser Verfolgung zusammen­
hängt,« 

Die strafgesetzliche Einschränkung der Meinungsfreiheit, die Vorverlagerung ho­

heitlich-repressiven Einschreitens bis weit in Sphäre gesellschaftlicher Kommunika­

tion hinein, war in Deutschland traditionell ein Privileg der politischen Rechten. 
wenn man einmal von den diesbezüglichen Sündenfällen der sozialliberalen Anti­

Terror-Gesetzgebung absieht. Es steht allerdings zu befürchten, daß die (relative) 

Tugendhaftigkeit des progressiven Lagers auch nur auf einem Mangel an Gelegen­

heit beruhte. Der Konflikt um das 2 \. Suafrechtsänderungsgeserz zeigt denn auch 

bei denjenigen. die dem Gesetz schließlich nicht zustimmten, erhebliche Einbruchs­

steIlen für BestrafungsgelüSte. Weder die SPD noch die Grünen konnten sich für 
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eine prinzipiell rescriktive, d. h. die Kommunikationssphäre von strafrechtlicher 

Intervention freihaltende Handhabung des Kriminalrechts entscheiden. Die SPD 

lehnte den Regierungsenewurf zwar ab, hielt aber an ihrem ursprünglichen Plan zu 

§ [40 StGB fest (BT-Ds 10/3256 v.l4· 4. [9g 5). Die Grünen ähnelten sich dieser 

Posilion an, wollten jedoch den Weg über eine Änderung des § [94 11 StGß wählen 

(BT -Ds /O/p 5 5 v. 24· 4- 1985). Ein Gutachten für die Grüne ßundesugsfraktion 

erkläne das Rechtsgut so : "Alle Lebenden, die unmittelbar oder mittelbar von der 

Nazi-Herrschaft Gewalt und Terror erhhren haben, sollen in dem \Vahrhe[tsall­
spruch ihres erliuenen LeIdens, in ihrer geschtchtlichen Identität geschütze werden .• ' 

Der riskanten Zuversicht, die Straf justiz sei der geeignete Hüter des unverfälschten 

Geschich[sbildes, entsprach der gleichsam antisoziologische Glaube, durch die 

Errichrung polizeilich komrolliener Grenzen legltimer politischer Diskussion »ei­

ner Wiederholung der nationalsozialistischen Diktarur vorzubeugen« (Ostendorf 

! 98 5, 1061.). Auf eines der bedenklichsten Gesetzesvorhaben seit dem Kontaktsper­

regesetz (vgl. im einzelnen Cobler 1985) vermochte nicht nur die chronisch etalisti­

sehe SPD. sondern vennochten auch die parlamentarischen Repräse.nranten der 

neuen sozialen Bewegungen keine überzeugende Anewon zu finden . 

Eine andere, frischer sprudelnde Quelle von Moral wird 
seil Anfang der sieb~iger Jahre vOn den Frauen betr"ie­
ben. 

Kathuina Rutschky 

Beispiel 3: Moralunternehmerinnen 

Auf die Frage. warum sich die ehemals libenär oriemiene italienische Frauenbewe­

gung Ende der siebziger Jahre ausgerechnet himer dem Vorschlag einer Gruppe von 

Juristinnen zur (schärferen) Neufassung des Gesetzes gegen sexuelle Gewalt wieder­

fand, suchte Tamar Piech (1983) eine Anewon. 

Ihre These : Die ökonomische und politische Krise hatte die Mobilisierungsfähigkeie 

der Bewegung geschwächt, so daß eine Rücknahme der emanzipatorischen zugun­

sten von parcizipatorischen Forderungen und von materieller auf formeUe und 

prozedurale Recbtsgleichheit nahelag. Der italienische Geseuentwurf "paßte« in die 

Systematik der Strafrechesdogrnatik, er perfekcioniene sie sogar, indem er die 

RechtSgleichheit von Mann und Frau betonte, während weirergehende Kritik am 

Strafrecht im Zusammenhang mit dieser Kamp"agne ausgeblendet wurde. Auf die 

Frage, ob sich die Juristinnen von dem Geseez längere Serafen für Vergewaltigungen 

und/oder einen besseren Schlitz der Frauen versprachen. erhielt Pitch typlscher­

weise zur Anewon : (T) Wir wollen gar nicht unbedingt längere Strafen für Verge­

v,altiger, wir wollen dieselbe Gerechtigkeit, die andere Verbrechensopfer auch 

erhalten; (2) Das Strafrecht ist sowieso »männlich«. \'(fjr sind dafür nicht veraO[­

wonlich. Wir woUen nur, daß es nach seiner eigenen Logik konsiscem angewandt 

wird; (3) \'(fjr sind an den Details des Entwurfs gar nicht so inreressien. Wir wollen 

nur, daß ein paar wesentliche Prinzipien - z . B. die Würde der Frau und die 

Anerkennung von Gewalt gegen Frauen als schweres Verbrechen - klargestellt 

werden ; (4) Wir wissen, daß ein neues Gesetz weder die Verbrechensrate senken 

I Hervorhebung niehl Im OnguuJ ö vgJ. h'e!"Zu di~ RechlSJ:utbemmmung durch den JusuzmuuSl": Dic 
Leugnung der ße"hönogung von NS-Vcrbr~hcn <Cl gettgncI, das .R."htsbewußueln der ßevoJkerung 
~u kr'nkcn .• ht d •• Anspruch des Burger. ,uf "n .ung<kr~kte< R«h15bcwußIsclß •• nt «nm.1 
>ner k." nt , <lehl der Mulllplibllon von Rechugiitem und der Überwll1dung .>ll<r herkömmlichen 
Grenzen .... diehen $I,.,(en, n,chu mehr ,m Wege. 
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15° noch über längere Frciheitssuafen irgendeine grundsätzliche Veränderung der Pro­

blematik zu erreichen sein wird. Der Enrwurf ist aber immerhin eine Gelegenheit, 
die öffentliche Sensibilität für diese Fragen zu erhöhen. 
In Deutschland waren die siebziger Jahre vom Kampf gegen den Abtreibungspara­

graphen bestimmt. Im Juni 1971 hatte die Illustrien:e "Stern« die Selbstbezichtigung 
von 374 Frauen (»leh habe abgetrieben«) veröffenclicbt und damit eine Kampagne 

der Frauenbewegung stark gemacht, ohne die es kaum zur Frislenlösung gekommen 

wäre (vgl. 5. Strafrechcsreforrngeseez v. 2.3.1974. BGBI. r. 469). die dann allerdings 

vom Verfassungsgericht verhinden: wurde (Un. v. 25 . .2.1975.J2 1975.2°5). Spätere 
Scrafrechtsprojekre richteten sich nicht auf Ab-. sondern Neuschaffung. Im Juli 
198.3 begrüßte die »tageszeitung« den Vorstoß der Hamburger justizsenatorin, über 
den Bundesrat eine Gesetzesioitiarive einzubringen, die den Vergewaltigungstatbe­
stand - nach § J 77 StGB beschränkt auf außereheliche ·»ßeischlaf«-Nötigung - auf 

eheliche Nötigung ausdehnen sollte. Kommenur der (Hamburger) Grün-Alternati­

ven Liste. warum sie nidlt selbst einen Gesetzentwurf vorgelegt babe: "Da hat unser 
Frauenbereich geschlafen .• - .Vermutlich«. so die »taz", würden »Notruf-Frauen, 
alternative und grüne Parlamentarier zur Kenntnis nehmen müssen, daß ein Teil 
ihrer ureigensten Basisaktivitäten ( ... ) von den ausgeschlafenen SPDlern übernom­

men worden isl.« In der Kommentar-Spalte derselben Zeitung wird unter der 
Überschrife »Ein Gesetz. das Frauen schützt~ kJarge~telJt. daß frau ~ehr wohl um 
die begrenzte generalpräventive Wirksamkeit von Strafgesetzen wisse: »Selbstver­
ständlich" würden "durch ein Gesetz« die Vergewaltigungen in der Ehe »zunächst 
nicht weniger •. Darum gehe es aber auch gar nicht so sehr. der Vorteil liege 

vielmehr in der öffentlichen Anerkennung des Unrechts, das den verheirateten 
Frauen angetan wird. Die strafrechtliche Verankerung des Tatbestands sollte dazu 

dienen, "dies in der Öffentlichkeit«, »Vor einem Gericht« zu thematisieren. Entspre­
chende Taten würden dadurch nicht unmittelbar reduziere. aber .. sie werden durch 

die Benennung als Scrafratbestaud zunächst einmal als vorhanden und strafwürdig 

bezeichnet«. Die Gesetzgebungsinitiative kann nicht nur deshalb als symbolische im 
Sinne Edelmans (1976) bezeichnet werden, weil sie - den Initiatoren bewußt - von 
vornherein an den Kräftcverhältnissen im Parlament scheitern mußle. sondern 

deswegen, weil das Gesetz, selbst wenn es zustandegekommen wäre. gar nicht den 
Zweck gehabt hätte, in einem instrumentellen Sinne implementiert zu werden: 
"Selbst wenn diese Gesetzesinitiarlve der Hamburger SPD zur Zeit nicht viel 
Aussicht hat, durchgesetzt zu werden. selbst wenn diese Gesetzesvorlage zu vor­

sichtig und ängstlich formuliert ist. selbst wenn die SPD damit versucht. taktisch 
Wahlerinnen zu gewinnen, - aUein. daß das Thema mal wieder als Problem 
öffentlich gemacht wird, lohnt solche Initiativen« (taz v. 26·7· 198.3). 
Die (Berliner) Alternative Liste fordert mit der Frauenbewegung in ihrem Wahlpro­

gramm 1985 mehr: außer der Streichung des Won:es »außerehelich« in den §§ J 77. 
17S 5[GB und der »Aufhebung der ,minder schweren Fälle,,, (§ J 77 Abs. 2 bestraft 
die Vergewaltigung in minder schweren Fällen mit Freiheitsentzug von sechs 

Monaten bis zu fünf Jahren) auch "eine Neudefinition des VergewaltigungsbegriHs, 
nach der jede Fonn von oraler und analer der vaginalen Penceration gleichgestellt ist. 
Die Begrifflichkeit 'erzwungener Beischlaf, muß geändert werden in 'gegen den 
Willen,«. Daneben soll nicht nur die Justizorganisation verändere werden ("Schaf­
fung einer SpeziaJabceilung an jedem Gericht. dic sich ausschließlich mit Straftatcn 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen befaßt, wobei diese 
Abreilung ausschließlich mit Frauen zu besetzen ist«). sondern auch die Einstellung 
der Beschäftigten »in den bestehenden Institutionen., und zwar durch »Maßnah­

men zur Sensibilisierung. (Alternative Liste J 985. 21 f.). 
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Auch Slrafvorschrifcen. die - wie die §§ 173 und 176 StGB - in ihrer Schutzwirkung 
höchst umstrimn sind und möglicherweise mehr schaden als nutzen (vgl. Jung 
(983), werden im Zuge des neuen Trends zur Moralgesetzgebung wiederbelebt. Alle 
Übergriffe auf Mädchen. auch ~heimliche. vorsichtige Berührungen. sollen strafbar 
bleiben oder werden (vgL Kavemann. Lohstörer 1984, 10). Während dieJustizkririk 
der sechziger Jahre nachdrücklich auf das häufige Mißverhältnis zwischen einer 
(relaüv gut verarbeiteten) sexuellen Belästigung und einer (nicht selten lrlumatisie­
renden) Belästigung durch die Vernehmung im Rahmen der Justizprozeduren 
anderC"l"seirs hinwies. spiele dieser GesichtSpunkt in dem Mora/kreuzzug, der» Vater 
als T:iter« brandmarken soll, kaum noch eine RoUe. Wichtig ist allein das Ziel. 
weniger die Wahl des Mittels. Auf die Frage, ob sich denn der Weg durch die 
Männerjustiz lohne. wird die Hinwendung zu den Instanzen der sozialen Kontrolle 
~grundsätz.lich" befürwortet, sei sie doch oft "der einzig wirksame Schutz. denn 
selbst wenn ihr Verhalten aufgedeckt wurde. finden Männer immer Wege. die 
Übergriffe fonzusetzen, wenn nicht der Druck eines laufenden Ermittlungsverfah­
rens besteht« (Kavemann/Lohstöcer [984, (22). 

In jedem Moraluncernehmen geht es nicht nur um professionelle Vorteile (z. B. für 
Anwältinnen). sondern auch um die Reorganisation des Weltbildes in ein »gutes« 
und ein "böses« lager. wobei dialektische Betr~chtungen abgewehn werden. Die 
b Täter« müssen »böse«, die »Opfer. müssen ~unschuldig« sein (vgl. Christie 1984). 

Bei Moraldelikten (lüsterner Blick, vorsichtige Berührung) kommt das Problem der 
Beweisbarkeit hinzu . Moraluntemehmer beziehen da gerne klare Stellung. Dies geht 
z. B. aus einem Interview zur Frage des sexuellen Kindesmißbrauchs mit einem 
Gerichtsgutachter hervor .• Dieses Verbrechen~, so die Interviewerin. müsse doch 
alle Manner angehen. Der Gutachter verweist auf erste. allerdings -ganz geringe. 
Erweiterungen »des diesbezüglichen BewußtSeins bei Männern", das ßnur durch 
intensive Aufklärung unter Venneidung unsachlicher Übertreibung weiter enrwik­
kelt werden« könne. Auf die Nachfrage, was er denn wohl unter »unsachlichen 
Übertreibungen" verstehe. erklärt der Gutachter, solche bestünden z. B. darin. daß 
"die Ursachen solchen Täterverhaltens nur als Bösartigkejt~ angesehen würden . 
»Dabei wird übersehen, daß die Taler unter Umsränden auch Opfer sein können; 
Opfer ihrer eigenen falschen Erziehung, ihrer eigenen falschen Vorstellungen und 
ihrer gestörten Bedürfnishaltung. Man kommt in diesem Bereich nur weiter. wenn 
man versucht, sowohl den T:itern als auch den Opfern vorurteilslos zu begegnen 
und sie zusammenzubringen." Dar:wf die'Interviewenn: ».Das klingt für mIch nach 
Entschuldigung der Täter.« Sie fragt dann nach den Gründen für die geringe 
Verurteilungsquote bei diesen Delikten, was vom Gutachter mit den Beweisschwie· 
ngkeiten und mit Probltmen der Zurechnungsfähigkeit be:mtwortet wird. Darauf 
die Interviewerin erstaunt: ~ Was heißt, einem Tater wurde nicht mit der nötigen 
Sicherheit die Tat nachgewiesen? Dabei geht es doch darum. ob dem Opfer, der 
Zeugin, geglaubt wurde oder nicht" (G, Hentsche!, caz 30. 11. '984). 
Die stets gefährdete Balance des rechtsstaatlichen Strafverfahrens wird von sozialen 
Bewegungen in Mitleidenschaft gezogen, doch die Verfahrensgrundsätze, die im In­
teresse einer Gruppe ausgehöhlt werden. können sich bei nächster Gelegenheit als 
dnngend erforderlich (aber dann nichl mehr vorhanden) erweisen. Die amerikanische 
Feministin Susan Brownmiller begriißre z. B. jiingst die Fernsehübertragung aus dem 
Gerichtssaal, in dem über eine spektakuläre Vergew'4ltigung verh:>ndelt wurde, da sle 
meinte, die Übertragung werde mehr Frauen ermutigen. Vergewaltigungen anzuzei­
gen. Was zu sehen war - die Aussage des Opfers. die Befragung durch Anklage und 
Verteidigung - konnte freilich theoretisch auch für manche Zuschauer eine An 
Abendunterhaltung darstellen, vergleichbar einem Horror- Video. 

,1j1 
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Auswirkungen auf die TheorieprodukllOn der Ikn'tlSchen KriminologIe-

An dieser Stelle drängen sich - abgesehen VOn der Notwendigkeit. die skizzierte 
Entwicklung empIrisch zu fundieren - weitere Fragen auf: Welche Rolle spielt die 
ökonomische Krise und welche die politische Krise der Linken bei der Hervorbrin­
gung des etatistischen Umschlags? Ist die Flucht in die Moralgesetzgebung nicht 
vielleicht auch ein charakteristischer Ausdruck für das Identitätsdilemma einer 
parhmentarisierten Bewegung. weil sie als »Politik durch Symbole« noch eine 
gewisse Wahlverwandtschaft zu außerparlamentarischen Politikformen aufweist 
und zugleich Agieren in den Institutionen ermöglicht. ohne zur Absorprion durch 
bürokratische Detailarbeit zu führen? Schließlich: Bestätigt sich hier nicht - unse­
rem Skeptizismus gegenüber den immer leicht ahistOrisch erscheinenden Ablaufmo­
dellen f(jr soziale Bewegungen zum Trotz - die Unhintergehbarkeit der Institutio­
nalisierung aller sozialen Bewegungen bei Strafe des Untergangs (vgl. Karstedt­
Henke 19S0)? Weiterhin könnte man aber auch der Vermutung von Zusammenhän­
gen zwischen dem institutionellen Umschlag der neuen sozialen Bewegungen und 
bestimmten Veränderungen in der kriminologischen Wissensproduktion nachge­
hen. Dies sol! im folgenden skizziert werden. 
Leitfigur und Funktionalität. Mit der Vorstellung einer historischen Bedeutung der 
kulturrevolutionären srudentischen Avantgarde (Marcuse) bzw. der »organischen 
Intellektuellen« (Gramsci) hat die (klein-)bürgerliche Intelligenz unter anderem ihr 
eigenes Identirätsproblem - das der polirischen und sozialen Heimadosigkeit einer 
»Zwischenklasse~ (Quensel 1984. 204) von ~Advokaten ohne Klientenaufcrag« 
(Giesen 1983.233) - zu lösen versucht. Und fraglos beruht ihre Attraktivität in der 
Neuen Linken unter anderem auch darauf. daß diese Konzeptionen dem Imellekru­
eUen ein angenehmeres Selbstbild vermitteln als etwa die Vorstellung, obnmächtiges 
Objekt einer undurchschaulen Funktionalitäc oder gar ein "stiller Teilhaber« von 
Moralkreuzzügen (Broderse.n (984) zu sein. Wo aber ist die Neue Kriminologie auf 
dem Koncinuum zwischen Sub- und Objekt anzusiedeln? 
Die junge. neue, kritische und radikale Kriminologie ist aus dem Kontext der Neuen 
Linken enmanden und hat sich - in gedämpftem Ton. wie es sich für Wissenschaft 
gehört - auf deren Leitthemen bezogen. Vereinfacht wird man darüberhinaus 
feststellen können. daß beide - die Neue Linke und die Neue Kriminologie - etwa in 
dem Maße erfolgreich waren, als ihre Vorstellungen sich für die Modernisierung des 
Systems der Sozialkontrolle als brauchbar erwiesen. Die Neue Kriminologie war 
insofern doppelt funktional; Nicht nur vermochte sie die von der Neuen Linken 
thematisierten Strafrechtskritiken wissenschaftlich etwas abzusichern. ihr (begrenz­
ter) Erfolg war darüberhinaus auch deswegen möglich. weil sich auf der Ebene der 
HauptgeselJschaft »eine Verschiebung in der widenprüchlichen Dynamik von 
Ausgrenzung und Integration« in Richrung auf mehr Integration als notwendig 
herausgeste!lt hatte: »Wer die Fähigkeit zu arbeilen und zu konsumieren hane, 
sollte das ;l.Uch tun können, und - andersherum gesehen - niemand, der diese 
Fähigkeit hatte. sollte disqualifizicci werden ( ... ), und auch die Refonnen auf den 
Gebieten der SoziaJarbeit, des Strafrechts und des Strafvollzugs ( ... ) entsprachen 
diesem Bemühen. niemanden auszugrenzen« (Steinen 1984. 87). 
Dieser Phase entsprach die Infragescellung der symbolischen Funktionen des Suaf­
rechts und seine Neukonzeption als bloßes Instrument der Konfliktregelung (vgl. 
Steinen [98 s). Es war die große Zeit der negativen Kritik und theoretischer 
Ansätze. die - wie das interpretative Paradigma - im wesentlichen entlegieimierend 
wirken konnten, weil sie die Bedingtheit und Konscruiertheit von .Norm« und 
»Abweichung«, die Unhalrbarkeit von» Tatertypen« usw. nacnhaltig vor Augen 
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führten . Aus diesen Grunden, so durfen wir vermuten, rührte auch die einstige 

Popularität der Moralumemehmer-Forschung. 

In dem Maße, in dem sich die politische Bezugs-Kultur der Neuen Kriminologie 

transformierte, taten dies auch ihre Forschungsthemen und -zugänge. Organischer 

fntellektueller und/oder stiller Teilhaber! In der antiautoritären Phase der Neuen 

Linken war auch die Neue Kriminologie antiautoritär - sie kritisierte die Polizei und 

die Gerichte, problematisierte den staatlichen StrJ.fanspruch und insbesondere die 

Verquickung von Strafrecht und Moral. Das SIf3frecht, so der Tenor der Kritik, sei 

nicht dazu da, moralische Werte hochzuhalten. Als Ausdruck des Machtverhältnis­

ses gegnerischer Klassen betrachtete man es mit großer Skepsis. Ocr Etikettierungs­

ansatz abweichenden VerhalteDs (vgJ. Sack 197~) wurde dementsprechend von den 

Praktikern aus den Instanzen der Sozialkontrolle dafür gescholten, daß er für sie 

-nichts bringt«. Und dies war seine Absicht. Der Topos des moralischen Kreuzzugs 

war der theoretisch geronnene Ausdruck dieser kritischen Distanz zu Staat und 

Recht. 

Doch mit dem für die wissenschafrliche Produktion typischen -time l.ag« fand auch 

die Transformation der neuen sozialen Bewegungen ihren Weg in die Neue Krimi­

nologie. Die Erforschung der "Kriminalität der Mächtigen« drückte einerseits 

(negarive) Kritik im Sinne des Topos der »Klasseniusti7.~ aus, konnte aoer anderer­

seits auch schon als Aufforderung zum (positiven) Handeln, nämlich zur effektive­

ren Verfolgung starushoher Personen, im Sinne angeblicher sozialkompens:uori­

scher Funktionen des Strafrechts verstanden werden (vgl. rfeiffer/Scheerer '979)' 

Eine ähnliche Ambivalenz besaß die Normgenese-Forschung: Einerseits in Weirer­

führung der Labeling-Perspektive nur (negativ) auf die Parrikularinteressen hinler 

Nonnen mit Universaliri:itsanspruch aufmerksam machend, zeigte sie Anfang der 

ach.ziger Jahre ein überraschend positives Potential. 
Plötzlich ging es um Gesetze, deren Inhalte den Werten der neuen sozialen 

Bewegungen entsprachen, insbesondere um Umwelt-Strafgesetze. Allem Ansche.in 

nach bahnt sich eine Wandlung vom Kritike.r zum Zulieferer oder stillen Teilhaber 

von Moralkreuzzügen an (Beispiele bei Brodersen/Kohl (984) . Der veränderten 
Funktion würde die Verabschiedung des inrerprecauven Paradigma.s zugunscen von 

Theoneansälzen, die sich der omologisierenden Sichrweise moralischer Unterneh­
mer (z. B. ihren Tätenypologien: ~der Umwelrsrrafräcer~, "der Vergewaltiger~ 

usw.) gegenüber aufgeschlossener zeigen, entsprechen. Als Theorieansätze mit einer 

konstruktivistisch handhabbaren sozialtechnologischen Axiomatik bieten sich ge­

genwärtig der "New Realism« in seinen verschiedenen Spielarten (z. B. Taylor '98 I) 
und ein »naiver Realismus~ (der sich selbst als .realen Abolitionismus. bezeichnet, 

vgl. Haferkamp '984) an. Beide sind aufgrund ihrer unhinterfragten Übernahme 
von Ideologemen wie "Kriminalit.ät., der Tater-Opfer-Dichotomie usw. geeignet, 

im Namen fortSchrittlicher Kriminalpolitik zu Ausbesserungsarbeiten am löchrigen 
Flickenteppich der Legitimation naadichen 5rrafens herangezogen zu werden. 

Indem die neuen sozialen Bewegungen und ihre stillen Teilhaber die symbolischen 

Funktionsbereiche des Strafrechts emphatisch bekräftigen, tendieren sie zu einem 

systemtheoretisch fundierten VerHändn.is des Strafrechts, das dessen Hauptfunktion 

in der symbolisch vennittelten Sicherung des Rechtsvertrauens und darüber vennit­

tele des Gesamtsystems siehl. Einer Wiedervereinigung der kritischen Kriminologie 

mit der herrschenden Lehre einer system theoretischen Neubegründung der Strafe 

(vgl. Baratta 19&4) stehen dann nur noch der Labeling Approach und der Abolitio­

nismus im Wege. 

15) 
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